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Anlage 1 zur Beschlussvorlage IX/2020/197 
 
 
Ausschließliche Zuständigkeit des Kreistages gem. § 58 Abs. 1 NKomVG: 
 
1. die grundlegenden Ziele der Entwicklung der Kommune, 
 
2. Richtlinien, nach denen die Verwaltung geführt werden soll, 
 
3. den Namen, eine Bezeichnung, das Wappen, die Flagge und das Dienstsiegel der Kommune, 
 
4. Gebietsänderungen und den Abschluss von Gebietsänderungsverträgen, 
 
5. Satzungen und Verordnungen, 
 
6. die Verleihung und Entziehung von Ehrenbezeichnungen, 
 
7. die Erhebung öffentlicher Abgaben (Gebühren, Beiträge und Steuern) und Umlagen, 
 
8. die Festlegung allgemeiner privatrechtlicher Entgelte, es sei denn, dass deren jährliches Aufkommen 
einen in der Hauptsatzung festgesetzten Betrag voraussichtlich nicht übersteigt, 
 
9. die Haushaltssatzung, das Haushaltssicherungskonzept, über- und außerplanmäßige Aufwendun-
gen, Auszahlungen und Verpflichtungen nach Maßgabe der §§ 117 und 119 sowie über das Investiti-
onsprogramm, 
 
9a. den Haushalts- oder den Wirtschaftsplan und den Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigen-
betriebe, 
 
10.  den Jahresabschluss, den konsolidierten Gesamtabschluss, die Zuführung zu Überschussrücklagen 
(§ 123 Abs. 1 Satz 1) und die Entlastung der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbe-
amten, 
 
10a. den Jahresabschluss der Eigenbetriebe und die Entlastung der Betriebsleitung sowie den Lagebe-
richt und die Verwendung des Jahresgewinns oder die Behandlung des Jahresverlustes, 
 
11. die Errichtung, Gründung, Übernahme, wesentliche Erweiterung, teilweise oder vollständige Ver-
äußerung, Aufhebung oder Auflösung von Unternehmen, von kommunalen Anstalten und von Einrich-
tungen im Rahmen des Wirtschaftsrechts, insbesondere von Eigenbetrieben, von Gesellschaften und 
von anderen Vereinigungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, sowie über die Wirtschaftsfüh-
rung von Einrichtungen als Eigenbetriebe oder als selbständige Einrichtungen im Sinne von § 139, 
 
12. die Beteiligung an Gesellschaften und anderen Vereinigungen in einer Rechtsform des privaten 
Rechts sowie die Änderung der Beteiligungsverhältnisse, 
 
13. die Verpachtung von Unternehmen und Einrichtungen der Kommune oder solchen, an denen die 
Kommune beteiligt ist, die Übertragung der Betriebsführung dieser Unternehmen und Einrichtungen 
auf Dritte sowie den Abschluss von sonstigen Rechtsgeschäften im Sinne von § 148, 
 
14. die Verfügung über Vermögen der Kommune, insbesondere Schenkungen und Darlehen, die Ver-
äußerung oder Belastung von Grundstücken und die Veräußerung von Anteilen an einer Gesellschaft 
oder anderen Vereinigung in einer Rechtsform des privaten Rechts, ausgenommen Rechtsgeschäfte, 
deren Vermögenswert eine von der Hauptsatzung bestimmte Höhe nicht übersteigt, 
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15. Richtlinien für die Aufnahme von Krediten (§ 120 Abs. 1 Satz 2), 
 
16. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen, die Bestellung von Sicher-
heiten für Dritte sowie diejenigen Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten Verpflichtungen oder der 
Aufnahme von Krediten wirtschaftlich gleichstehen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft einen in der 
Hauptsatzung bestimmten Betrag nicht übersteigt, oder zu den Rechtsgeschäften der laufenden Ver-
waltung gehört, 
 
17. die Mitgliedschaft in kommunalen Zusammenschlüssen, die Änderung der Beteiligungsverhältnisse 
an gemeinsamen kommunalen Anstalten und den Abschluss von Zweckvereinbarungen, wenn die 
Zweckvereinbarungen Aufgabenübertragungen zum Inhalt haben, 
 
18. die Errichtung, Zusammenlegung und Aufhebung von Stiftungen, die Änderung des Stiftungszwecks 
sowie die Verwendung des Stiftungsvermögens, es sei denn, dass das von der Entscheidung betroffene 
Stiftungsvermögen einen in der Hauptsatzung bestimmten Betrag nicht übersteigt, 
 
19. die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht, und 
 
20. Verträge der Kommune mit Mitgliedern der Vertretung, sonstigen Mitgliedern von Ausschüssen, 
von Stadtbezirksräten und von Ortsräten oder mit der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptver-
waltungsbeamten, es sei denn, dass es sich um Verträge aufgrund einer förmlichen Ausschreibung o-
der um Geschäfte der laufenden Verwaltung, deren Vermögenswert einen in der Hauptsatzung be-
stimmten Betrag nicht übersteigt, handelt. 
 
 
Ausschließliche Zuständigkeit als oberste Dienstbehörde gem. § 107 Abs. 4 S. 1 NkomVG: 
 
Die Vertretung beschließt im Einvernehmen mit der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptver-
waltungsbeamten über die Ernennung, Versetzung zu einem anderen Dienstherrn, Versetzung in den 
Ruhestand und Entlassung der Beamtinnen und Beamten; die Vertretung kann diese Befugnisse für 
bestimmte Gruppen von Beamtinnen und Beamten dem Hauptausschuss oder der Hauptverwaltungs-
beamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten übertragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


